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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 908/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 03.05.2022 
Bereich: Institut Musikschule 
Bearbeitet von: Angelika Braumann 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nicht öffentlich 
 

Kulturausschuss 25.05.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2022 

Rat 15.06.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Fritz-Busch-Musikschule der Universitätsstadt Siegen; 
hier: Änderung der Entgeltordnung zum 01.08.2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
Die Entgeltordnung der Fritz-Busch-Musikschule der Universitätsstadt Siegen wird ab dem 
01.08.2022 gemäß des nachstehenden Vorschlags geändert. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Entgelte der Musikschule wurden seit dem 01.08.2014 nicht mehr erhöht.  
Durch Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich Personal und Energie in den letzten 
Jahren, ist es erforderlich, die Unterrichtsentgelte im personalintensiven Bereich des Einzel-
unterrichtes anzuheben. 
 
Für die Ermäßigung soll es zukünftig vereinfachte Möglichkeiten des Beantragungsverfah-
rens geben. Es sollen lediglich Nachweise in Form der bereits vorhandenen Sozialtatbestän-
de vorgelegt werden und für die Ermäßigung des Musikschulentgeltes gelten. 
 
Durch die Maßnahme werden für 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 8.600 € und für 2023 in 
Höhe von 20.000 € erwartet. 
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Unterrichtsart  Unterrichtszeit wöchentlich monatliches Entgelt      *1) 
                  bisher €         neu € 
a ) Musikzwerge    45 Min.  23,00 €  23,00 € 
_______________________________________________________________________ 
b) Musikalische Früherziehung   75 Min.  28,00 €  28,00 € 
__________________________________________________________________  
c) Instrumentenkarussell   60 Min. 26,00 €   

   neu:  45 Min.    26,00 € 
             
d) Musiktherapie    30 Min. 45,00 €  
Fällt weg   
_________________________________________________   ___  
e) Gruppe 5-10 Schüler   45 Min.  32,00 €  32,00 € 
      60 Min.  42,00 €  42,00 € 
___________________________________________________________________  
f) Gruppe 3-4 Schüler    45 Min.  37,00 €  37,00 € 
      60 Min.  42,00 €  42,00 € 
___________________________________________________________________  
g) Gruppe 2 Schüler    45 Min.  42,00 €  42,00 € 
     Einzelunterricht       22,5 Min. wöchent./  

        45  Min. 14-tägig 
___________________________________________________________________  
h) Einzelunterricht    30 Min. 52,00 €  54,00 € 
      45 Min. 75,00 €  78,00 € 
      60 Min. 100,00 €            108,00 € 
___________________________________________________________________  
i) Gruppe 3-5 Erwachsene   45 Min.  39,00 €  39,00 € 
      60 Min.  43,00 €  43,00 € 
_______________________________________________________________      ____ 
j) Gruppe 2 Erwachsene    45 Min.  45,00 €  45,00 € 
   Einzelunterricht Erwachsene  22,5 Min./  
      45 Min. 14-tägig 
_________________________________________________________________   
k) Einzelunterricht Erwachsene  30 Min. 59,00 €  59,00 € 
      45Min.  88,00 €  88,00 € 
      60 Min.              115,00 € 
             
l) Vorberufliche Fachausbildung  
Zweitfach Einzelunterricht  22,5 Min.  38,00 €  38,00 € 
       Einzelunterricht  45 Min. 14-tägig 
       Gruppe 2 Schüler  45 Min. 
___________________________________________________        _______________ 
m) Musiktheorie Gruppenunterricht  45 Min.   10,00 €  10,00 € 
     (nur für Schüler ohne Belegung 
      Instrumentalunterricht)          
n) Ensembles, Chöre und Orchester   45-90 Min.   10,00 €  10,00 € 
     (nur für Schüler ohne Belegung 
Instrumentalunterricht)          
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*1) =  Erläuterungen:  
 
c) Die Unterrichtszeit wurde aus pädagogischen Gründen geändert, und das Entgelt 

bleibt gleich, da der Kurs von 2 Lehrkräften durchgeführt wird.  
 
d) Musiktherapie fällt wegen fehlender Nachfrage und passender Lehrkraft weg. 
 
h) Der Einzelunterricht ist besonders personalkostenintensiv. 
 
k) Der Einzelunterricht bei Erwachsenen von 60 Minuten wurde aufgrund vorhandener 

Nachfrage hinzugefügt. 
 
1.2 Mietinstrumente 
 
Keine Änderung. 
 
1.3 Fälligkeit der Unterrichtsentgelte   *2) 
 
Das Jahresentgelt ist in 12 monatlichen Teilbeträgen zu zahlen, die jeweils  zum 1. des Mo-
nats fällig sind. 
 
* 2) =  Erläuterung:  

Die Stadtkasse zieht die Beträge zum Monatsanfang ein. 
 
1.4 Bearbeitungsentgelt 

Keine Änderung. 

 

1.5 Zahlungsart, Erfüllungsort 

Keine Änderung. 

 

2. Familien-und Mehrfach-Ermäßigung 

Keine Änderung. 

 

3. Ermäßigung aus sozialen Gründen  *3) 
 

3.1 Bezieht der Zahlungspflichtige Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist für entgeltpflichtigen Unterricht, unter Vorla-
ge der entsprechenden Nachweise, ein Entgelt in Höhe von 15,00 Euro monatlich zu ent-
richten. Die Nachweise sind zeitnah zu erbringen. 

 
3.2 Inhaber des Siegener Ausweises und Empfänger von Kinderzuschlag erhalten eine 50 %-

Ermäßigung auf das zu zahlende Unterrichtsentgelt. 
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3.3 Bei Vorliegen einer der Voraussetzungen aus Punkt 3.1 oder 3.2 beträgt die Instrumen-
tenmiete 5,00 €. 

 
3.4 entfällt 

 
3.5 entfällt 

 
3.6 entfällt 

 
3.7 entfällt 
 
*3) = Erläuterung:  
 Das neue Verfahren dient der Verwaltungsvereinfachung und der Vereinfachung des 

Verfahrens für die Antragsteller.  
Da die Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets zwischenzeitlich auf 15 € monatlich 
erhöht wurden, sollen diese voll ausgeschöpft werden. 

 Auch für sozial schwache Familien wird eine Instrumentenmiete in Höhe von 5 € für 
zumutbar gehalten.  

 
4. Begabten-Freistellung 
 
4.1  
Keine Änderung. 
 
4.2 
Keine Änderung. 
 
4.3 Die leistungsmäßig in Frage kommenden Schüler werden von der Schulleitung und 

der Fachleitung vorgeschlagen. *4) 
 
*4) = Erläuterung:  

Die Vorschläge können jederzeit im laufenden Schuljahr erfolgen. 
 
5. Erstattungen 
Keine Änderung 
 
6. Schlussbestimmung 
 
Diese Entgeltordnung tritt am 01.08.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom 07.05.2014 außer Kraft. 
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Finanzielle Auswirkungen x X ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

X ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

X im Ergebnisplan 
 
2022:   8.600,00 € 
2023: 20.000,00 € 

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Arne Fries 
Stadtrat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage: 
1. (Alte) Entgeltordnung ab 01.08.2014 

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbC9ytzmXz7SkGQNPxgkCY4Sy6I03K75ZSl65Vh8x7M2/(Alte)-Entgeltordnung-ab-01.08.2014.pdf



